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Beratungsfolge am TOP

!Titel!

Bereitstellung von Mitteln aus dem Titel 1611.529.05 für eine Flutlichtanlage
!Titel!

Sachverhalt/Fragen

In der letzten Sitzung der Bezirksversammlung vor den Wahlen am 20.1.2011 wurde mehrheitlich
mit den Stimmen von CDU und FDP eine Beschlussvorlage aus dem Ausschuss für Finanzen und
Kultur beschlossen (vgl. Drs.-Nr. 18/5530), die vorsah, für die Anschaffung einer Flutlichtanlage
für den Meiendorfer Sportverein für das Stadion Meiendorfer Straße 196 Mittel in Höhe von 35.000
Euro aus dem Titel 16.11.529.05 – „Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes“ unter
folgenden Bedingungen zu reservieren:
 
- vorbehaltlich der Resteübertragung,
- vorbehaltlich der Prüfung, ob die Anschaffung einer Flutlichtanlage durch
  die Betriebsgenehmigung gedeckt ist,
- vorbehaltlich der Prüfung, ob Mittel für Folgekosten bereitgestellt werden können und
- vorbehaltlich der Einreichung weiterer Kostenvoranschläge.

 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bezirksamtsleitung:
Die Bezirksamtsleitung antwortet wie folgt (14.04.2011):
 

1. Wie stellt sich der Sachstand bezüglich der 
 
-       der Resteübertragung,

Das Resteverfahren wurde von der Finanzbehörde initiiert.  Vom Bezirksamt wurden die Reste
beantragt. Die Entscheidung über die Freigabe der Haushaltsreste steht derzeit noch aus.
 
-       der Prüfung, ob die Anschaffung einer Flutlichtanlage durch die Betriebsgenehmigung
gedeckt ist,
 
Für eine Flutlichtanlage ist eine Baugenehmigung erforderlich.
 



-       der Prüfung, ob Mittel für Folgekosten bereitgestellt werden können und
 
Kosten für Flutlichtanlagen werden nicht aus der Rahmenzuweisung finanziert, sondern sind von
den Vereinen selbst zu tragen. Die Rahmenzuweisung „Bewirtschaftung – Sportstätten“ ist zudem
seit Jahren nicht auskömmlich.
 
-       Einreichung weiterer Kostenvoranschläge
 
Weitere Kostenvoranschläge liegen noch nicht vor. Dem Vereinsvorsitzenden ist bekannt,  dass
mindestens zwei weitere Kostenvoranschläge einzureichen sind.
 
aktuell dar?

Anlage/n:

ohne Anlagen


